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Schulfahrten und Schulveranstaltungen an außerschulischen  
Lernorten (Erlass des MSB v. 24.03.2020) 
hier:  Informationen zur Absage von Schulfahrten und anderen  

schulischen Veranstaltungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Blick auf den in Bezug genommenen Erlass „Schulfahrten, Schulver-
anstaltungen an außerschulischen Lernorten“ des Ministeriums für 
Schule und Bildung (MSB) ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration (MKFFI) gebeten worden, zum Verständnis des o.g. 
Erlasses und zur Klärung von bei den Trägern der Kinder- und Jugendar-
beit aufgeworfenen Fragen beizutragen. Auf der Grundlage der Verstän-
digung mit dem zuständigen Ministerium hat meine Fachabteilung das 
folgende Grundverständnis mit Bezug auf die Belange der Kinder- und 
Jugendarbeit entwickelt. 
 
(1) Die Absage von Schulfahrten und anderen schulischen Veranstaltun-

gen bis zum 31.07.2020 (s. MSB-Erlass v. 24.03.20) bezieht sich auf 
alle Veranstaltungen außerhalb des jeweiligen Schulgeländes (mit 
Ausnahme von Unterricht und Prüfungen, die außerhalb des Schulge-
ländes stattfinden, wie z.B. in Sporthallen oder Schwimmbädern). Die 
Absage erstreckt sich somit auch auf Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes, die nicht oder nicht allein „schulische Veranstaltun-
gen“ sind in dem Sinne, dass sie auch oder überwiegend von Trägern 
der Jugendhilfe verantwortet und finanziert werden (z.B. Tage religiö-
ser Orientierung in Verantwortung eines Jugendverbands). 
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Seite 2 von 2 (2) Veranstaltungen in den Bereichen Jugendarbeit, Kultur oder Sport 
und weitere Projekte mit außerschulischen Partnern können darüber 
hinaus weiterhin durchgeführt werden, vorausgesetzt sie finden – 
nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs – in der Schule statt. Dies 
gilt selbstverständlich auch für alle außerunterrichtlichen Angebote im 
Ganztag der Primar- und Sekundarstufe, die in dem Rahmen von au-
ßerschulischen Kooperationspartnern durchgeführt werden. 

(3) Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen kommt die Zu-
sage des MSB zur Übernahme von Stornierungskosten für alle Schul-
fahrten im Sinne der Richtlinien für Schulfahrten (BASS 14-12 Nr. 2), 
auch im Falle der Träger der Jugendhilfe (z.B. Jugendbildungsstätten) 
zur Anwendung. Dies, sofern die Träger von Absagen von Schulfahr-
ten betroffen sind, die bis zum Beginn der Sommerferien durchgeführt 
worden wären. Die Auszahlung der anerkannten Stornierungskosten 
erfolgt dabei voraussichtlich ab dem 15. Juni 2020 ausschließlich an 
die beantragenden Schulen. Betroffene Träger der Jugendhilfe wen-
den sich insofern in dieser Sache vor dem 15. Mai 2020 (Antragsfrist) 
an die Schulen, mit denen sie Schulfahrten durchzuführen planten. 

 
Ich darf Sie bitten, dieses Grundverständnis des Erlasses im Bedarfsfalle 
bei Ihren Trägern bekannt zu machen. Sollten sich weitere Fragen hin-
sichtlich der hier angesprochenen Sachverhalte ergeben, erbitte ich Ihre 
Rückmeldung an die oben genannte E-Mail-Adresse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
 
 
 
Dr. Thomas Weckelmann 


